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chende Ötraftat begeht. Wenn eın Katholik e1ıner Freimaurerloge angehören sollte,
die e1ne Äresie vertritt und WL der Katholik sıch mıiıt dieser Äresie ıdentihzieren
sollte, wırd VO ( zl  D 13564 vetroffen, welcher bestimmt: „Der Apostat, der Ha-
retiker der der Schismatıiker zıiehen siıch die Exkommunikation als Tatstratfe Zu

Im sechsten Kap (Praxısrelevanz, 344—-356) beschreibt Autor die mehr O-
rale und menschliche Se1ite der DallzZeh Auseinandersetzungen die Freimaurereı. eın
Fazıt S e1 1n voller Lange angeführt: „Auch WL dıe Freimaurere1 eın Umweg cSe1n
sollte, eınem vertieften Christentum velangen, kann aller hıer aufge-
zeıgten Gefahren eın negatıves Urteil nıcht venerell vesprochen werden. Es 111055 -
rade 1n diesem Bereich cehr cstark ditferenziert werden und 111055 die Auseinanderset-
ZUNS mıiıt dem einzelnen Freimaurer ber den Grund cse1nes Glaubens und ber den
Einfluss der treimaurerıischen Welt aut diesen vesucht werden, uch (pastoral) eur-
teılen können, ob dıe Freimaurere1 mıtunter 1L1UI eınen Umweg der AI eınen Irrweg
darstellt. Dabe wırd nıcht LLUI das Rationale elıne Rolle spielen, sondern ımmer uch die
Frage, Ww1e 111a  H hınter eıner Sache csteht und Ww1e sıch die treimaurerıische Lebensorien-
tierung letztlich auf die jeweılige relig1Ööse Praxıs auswirkt“ 356)

Eın Interview mıiıt dem Grofßmeinster der Grofßsloge ÖOsterreichs (357-366), eın Lıitera-
turverzeichnıs (367-378), eın Verzeichnıis der verwendeten Referenz-Seiten 1mM Internet
(379-382) und eın Sachwortverzeichnıs (383—388) schließen dieses cehr cschöne Buch
1b Zum Schluss noch eın 1nweI1ls 1n eıgener Sache Der auf 1 4 Anm. zıtlerte
Artıkel STLAaMMT nıcht VOo.  - Joseph VWeıer, sondern VO M1r Reinhold ebott) Dass
dieser ALDC Patzer unterlauten konnte, lıegt allerdings uch daran, A4SSs das LKStKR 1n
se1iner ersten Auflage dieser Stelle eınen Drucktehler (Zeilenverschiebung des Vertas-
sernamens) enthält.

SO 1e] ZU. vorliegenden Buch. Was kaurn wı1ıssen konnte, als cse1ne Arbeıt
schrieb, 1St. die Tatsache, A4Sss I1  b 1n Rom elıne Neufassung des Strafrechts
ıber VI; 1311—-1399) des CGIE vorbereıtet. Dıie Promulgation dieses Ötraf-
rechts (wıird W 7014 erscheinen?) bringt W mıiıt siıch, A4SSs uch die Strafbestimmungen

die Freimaurer vgl CIC/191 C ALL. die 1 4 3 nıcht mehr enthalten
sınd, wıeder ufleben könnten. Diese Befürchtung yründet VOozr! allem aut der Tatsache,
A4SSs Kardınal Ratzınger, der selnerzeıt als Präfekt der römıschen Glaubenskongregation
die „Declaratıo de aAssoc1atıon1ıbus masson1cıs“ VOo. November 1953 1 —
ten hatte, jetzt Papst 1St. SEBOTT

LOHLKER, KUDIGER, Islamisches Recht (UTB When: Facultas 20172 263 S’ ISBEBN
4/7/8-3-52572-_35672-8

„NMlon Dieu!‘ ware ohl ce]lhst den eingefleischten Agnostikern den fran-
zösıischen Postmodernen ber die Lıppen verutscht angesichts eıner Interpretation isla-
ıschen Rechts mıiıt Begriffen des tranzösıschen Poststrukturalismus. Denn I1 1es
unternımmt der WYıener Islamwissenschaftler Rüdıger Lohlker L)’ durchaus 1n Fort-
führung cse1nes Buches „Islam. Eıne Ideengeschichte“ VOo.  - 20058 Er entlehnt die Begriffe
der „Falte  «C und des „Rhizoms“ VO Gıilles Deleuze, mıt ıhnen die FEıgenart des Lra-
dıtionellen, vormodernen iıslamıschen Rechtsdiskurses umschreiben. Das Hauptan-
lıegen dieses lehrbuchartıg präsentierten, ber gleichzeıtig höchst orıginellen Buches,
für dessen 71 Seiten der Leser eınen ausgeschlafenen Kopf und ausreichen! e1t haben
sollte, 1St. CD Sens1bilıtät wecken für die veschichtliche Entwicklung der rechtsmetho-
dologischen Diskussion, 1n der Begriffe der Textbestände definıit werden, annn
ber wıeder Nährboden für LICUC Anknüpfungspunkte, Unsicherheıiten, Unschärten
und mäandernde Diskussionen Se1N. Vor allem mıt dem Begriff des Rhizoms C 1i

Yanzt durch se1n eıgenes Begritfspaar der De- und Reterritorialisierung das sıch sımple
Köpfe uch als FEın- bzw. Entgrenzung Vo Diskussionsteldern übersetzen können)
beschreibt den Unterschied VOo.  - tradıtionellen islamıschen Texten dem ıdealen
Buch der europäischen Moderne: Das „Rhizom“ bezeichnet eınen Zusammenhang, der
siıch dem Stamm-Zweig-Modell (oder Miıtte-Rand-/ Substanz-Akzıdenz-Modellen)
und damıt e ILAULCIL Klassıfızıerungen und Herkunftsbeziehungen SOWI1e Hiıerarchien
und organıschen Entwicklungen SOWI1e dem Anspruch e1ner ıdealen und U1-
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chende Straftat begeht. Wenn z. B. ein Katholik einer Freimaurerloge angehören sollte, 
die eine Häresie vertritt und wenn der Katholik sich mit dieser Häresie identifi zieren 
sollte, so wird er von can. 1364 § 1 getroffen, welcher bestimmt: „Der Apostat, der Hä-
retiker oder der Schismatiker ziehen sich die Exkommunikation als Tatstrafe zu.“

Im sechsten Kap. (Praxisrelevanz, 344–356) beschreibt unser Autor die mehr pasto-
rale und menschliche Seite der ganzen Auseinandersetzungen um die Freimaurerei. Sein 
Fazit sei in voller Länge angeführt: „Auch wenn die Freimaurerei ein Umweg sein 
sollte, um zu einem vertieften Christentum zu gelangen, kann – trotz aller hier aufge-
zeigten Gefahren – ein negatives Urteil nicht generell gesprochen werden. Es muss ge-
rade in diesem Bereich sehr stark differenziert werden und es muss die Auseinanderset-
zung mit dem einzelnen Freimaurer über den Grund seines Glaubens und über den 
Einfl uss der freimaurerischen Welt auf diesen gesucht werden, um auch (pastoral) beur-
teilen zu können, ob die Freimaurerei mitunter nur einen Umweg oder gar einen Irrweg 
darstellt. Dabei wird nicht nur das Rationale eine Rolle spielen, sondern immer auch die 
Frage, wie man hinter einer Sache steht und wie sich die freimaurerische Lebensorien-
tierung letztlich auf die jeweilige religiöse Praxis auswirkt“ (356). 

Ein Interview mit dem Großmeister der Großloge Österreichs (357–366), ein Litera-
turverzeichnis (367–378), ein Verzeichnis der verwendeten Referenz-Seiten im Internet 
(379–382) und ein Sachwortverzeichnis (383–388) schließen dieses sehr schöne Buch 
ab. – Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Der auf S. 14, Anm. 5 zitierte 
Artikel stammt nicht von Joseph Weier, sondern von mir (= Reinhold Sebott). Dass D. 
dieser arge Patzer unterlaufen konnte, liegt allerdings auch daran, dass das LKStKR in 
seiner ersten Aufl age an dieser Stelle einen Druckfehler (Zeilenverschiebung des Verfas-
sernamens) enthält. 

So viel zum vorliegenden Buch. Was D. kaum wissen konnte, als er seine Arbeit 
schrieb, ist die Tatsache, dass man in Rom eine Neufassung des gesamten Strafrechts 
(liber VI; cc. 1311–1399) des CIC vorbereitet. Die Promulgation dieses neuen Straf-
rechts (wird es 2014 erscheinen?) bringt es mit sich, dass auch die Strafbestimmungen 
gegen die Freimaurer (vgl. CIC/1917; can. 2335), die im CIC/1983 nicht mehr enthalten 
sind, wieder aufl eben könnten. Diese Befürchtung gründet vor allem auf der Tatsache, 
dass Kardinal Ratzinger, der seinerzeit als Präfekt der römischen Glaubenskongregation 
die „Declaratio de associationibus massonicis“ vom 26. November 1983 zu verantwor-
ten hatte, jetzt Papst ist. R. Sebott S. J.  

Lohlker, Rüdiger, Islamisches Recht (UTB 3562). Wien: Facultas 2012. 263 S., ISBN 
978-3-8252-3562-8.

„Mon Dieu!“ – so wäre es wohl selbst den eingefl eischten Agnostikern unter den fran-
zösischen Postmodernen über die Lippen gerutscht angesichts einer Interpretation isla-
mischen Rechts mit Begriffen des französischen Poststrukturalismus. Denn genau dies 
unternimmt der Wiener Islamwissenschaftler Rüdiger Lohlker (= L.), durchaus in Fort-
führung seines Buches „Islam. Eine Ideengeschichte“ von 2008: Er entlehnt die Begriffe 
der „Falte“ und des „Rhizoms“ von Gilles Deleuze, um mit ihnen die Eigenart des tra-
ditionellen, vormodernen islamischen Rechtsdiskurses zu umschreiben. Das Hauptan-
liegen dieses lehrbuchartig präsentierten, aber gleichzeitig höchst originellen Buches, 
für dessen 238 Seiten der Leser einen ausgeschlafenen Kopf und ausreichend Zeit haben 
sollte, ist es, Sensibilität zu wecken für die geschichtliche Entwicklung der rechtsmetho-
dologischen Diskussion, in der Begriffe oder Textbestände defi nit werden, um dann 
aber wieder Nährboden für neue Anknüpfungspunkte, Unsicherheiten, Unschärfen 
und mäandernde Diskussionen zu sein. Vor allem mit dem Begriff des Rhizoms – er-
gänzt durch sein eigenes Begriffspaar der De- und Reterritorialisierung (das sich simple 
Köpfe auch als Ein- bzw. Entgrenzung von Diskussionsfeldern übersetzen können) – 
beschreibt L. den Unterschied von traditionellen islamischen Texten zu dem idealen 
Buch der europäischen Moderne: Das „Rhizom“ bezeichnet einen Zusammenhang, der 
sich dem Stamm-Zweig-Modell (oder Mitte-Rand-/ Substanz-Akzidenz-Modellen) – 
und damit genauen Klassifi zierungen und Herkunftsbeziehungen sowie Hierarchien 
und organischen Entwicklungen – sowie v. a. dem Anspruch einer idealen und ur-
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sprünglichen Einheit entzieht vgl 4()— 43 JA / Der C1I1LC ext das Orıginal die C1I1LC

monolineare Entwicklung, diese Zielscheiben postmoderner Krıtik olt CD hınter siıch
lassen, die Besonderheit und Eigenlogik des iıslamıschen Rechtsdiskurses und

SC1I1I1LCI Entwicklung verstehen. Der VO verwendete Rhizombegrıff bringt dagegen
vielfache Verknüpfungen, plurale Gleichzeitigkeit und enthierarchisierte Beziehungen

den Blıck und entlarvt den tradıtıonellen Blıck der Islamwissenschaft aut den
Rechtsdiskurs „ VOLIL Thema wırd anderen Thema RESPITUNKECIN
(43) als defizienZOrentierte Obertlächlichkeit och WIC WE diese nıcht unautf-
wendig postmodern aktualisıerte Sa+z adıskussion? DIies kann erst nach Durch-
I1 durch das Buch entschieden werden

Das sieben Hauptkapıtel aufgeteilte Werk den Leser ZU. MI1 auf
konsequenten Weg VO erundlegenden Bestiımmungen bıs hın ZUF Betrachtung

einzelner Begrifflichkeiten des iıslamıschen Rechts Zum anderen umkreıst dıe
Kıgenart des islamıschen Rechts, die eben nıcht durch einfachen iıdentih zierenden
und klassıh z1ierenden (jestus bestimmen 1ST, sondern dessen Eigenlogik die
Kategorien wechselnden und Themen stichwortartig verknüpfenden mäandernden Dis-
kurses uch durch Übersetzung längerer Passagen ALUS der iıslamıschen Rechtslite-

anschaulich wırd
Scharnierkapitel sind siıcherlich das drıtte und das füntte Kap Das drıtte Kap wıd-

metlt sıch der Struktur der Rechtswerke und erläutert den zentralen Begritff der „Verket-
(ung IDheser bedeutet A4SSs „Begleitumstände, die siıch C111 Objekt anordnen

die wıederum ZU Ausdruck kommen und otffen für LICUC Anschlüsse
ımmer Sp wıeder Objekten führen ATl 1es führt Gesamtobjekten
sind“ (43) SO stehen „all diese Auffassungen der unterschiedlichen utoren auf

Ebene, bılden C111 reale Mannıigfaltigkeit vyleich wertender Auffassungen
ALUS denen sıch Fluchtlinien entwıckeln LICUC Verkettungen möglıch werden WL der
Kkommentar abwägt und C1I1LC Auffassung für diejenıge erklärt die vorzuziehen C] (44)
Nıcht Vo ungefähr diese Charakterisierung cstark die Kıgenart des talmud1-
schen Diskurses Auf der Grundlage dieses Begriffs ck1ı7zz1ert cehr hılfreich uch dıe
charakteristischen Textgattungen des Rechtsdiskurses Kkommentar Zusammentassun-
IL und Begritfsdefinitionen die nıcht nur) als synthetisierende, sondern
der Einschätzung — VOozxI allem uch als iınnovatorısche Leıistung beurteilt.

Das fünfte Kap Nternımm: Gesamtblick auf den Rechtsdiskurs und
Übergänge, Parallelen und Fıgenart ZU. theologıischen Diskurs Das Kapitel ı1ST für C 1-
11  H theologiısch ı1Nte  erten Leser 1 besonderer Welse 1  NT, ennn verade hıer
umreı(ßt ‚der sıch ıronısch VOo.  - den „Geistjägern“ 7 , die nach dem „Geist des iıslamı-
schen Rechts torschen abgrenzt das hınter den eiınzelnen rechtsmethodischen Fragen
liegende theologische Weltbild des islamıschen Rechts

Die theologische Grundlegung reicht bıs das umfangreichste, csechste Kap hıneın
das „ Jexte, Absıichten und Techniken“ vorstellt In ıhm wırd zunächst dıe Stellung der
Vernuntt diskutiert und annn hılfreiche Unterscheidung zwıschen OrLWOTrL-
lıchen Literalismus der oberflächlich oft MI1 dem iıslamıschen Recht verbunden wırd)
und „textuellen FEmpiırısmus erläutert der den Bezug auf kanonische Texte AMAFT
für unumgänglıch hält ber verade hıerın LICUC Fluchtlinien und Flexabilität treisetzt
Schlieflich collte der theologisch interessier‘ Leser unbedingt die Überlegungen ZU.
Verhältnıis VOo.  - vöttlicher und menschlicher Intentionalıtät ZUF Kenntnıs nehmen und
sodann entscheiden ob den differenzierten Ausführungen einzelnen Diskursele-
mentfen des Rechtsdiskurses folgen 111 Kennenlernen wurde der veduldıge Leser LAL-
sachlich absolut yrundlegende Diskussionen iıslamıschen Recht VOo.  - der Etablierung
des Analogijeschlusses als Konsequenz des textuellen FEmpırısmus ber flex1bilisıerende
Strategıen ınnerhalb etablierten kanonıischen Rechtsschuldiskurses durch „Rechts-
knıffe b „Gutdünken und „erleichternde Regelungen bıs hın der Diskussion
Rechtsziele und Nutzen als orientierende Perspektiven der Rechtsauslegung C111 A

Frustrationstoleranz angesichts des nıcht leicht durchschauenden Is-
kurses der iıslamıschen Gelehrten und des velehrten Islamwissenschaftlers VOrFauUSgESELIZT

Vorbereıitet sind diese Kapitel durch C1I1LC uch für sıch lesbare und dem La1en vul
verständliche ctraffe Darstellung der Geschichte des iıslamıschen Rechts (Kap und
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sprünglichen Einheit entzieht (vgl. 40– 43.237 f.). Der eine Text, das Original, die eine 
monolineare Entwicklung, all diese Zielscheiben postmoderner Kritik gilt es, hinter sich 
zu lassen, um die Besonderheit und Eigenlogik des islamischen Rechtsdiskurses und 
seiner Entwicklung zu verstehen. Der von L. verwendete Rhizombegriff bringt dagegen 
vielfache Verknüpfungen, plurale Gleichzeitigkeit und enthierarchisierte Beziehungen 
in den Blick – und entlarvt den traditionellen Blick der Islamwissenschaft auf den 
Rechtsdiskurs – „von einem Thema wird […] zu einem anderen Thema gesprungen“ 
(43) – als defi zienzorientierte Oberfl ächlichkeit. Doch wie weit trägt diese nicht unauf-
wendig postmodern aktualisierte šarī‘adiskussion? Dies kann erst nach einem Durch-
gang durch das Buch entschieden werden. 

Das in sieben Hauptkapitel aufgeteilte Werk L.s nimmt den Leser zum einen mit auf 
einen konsequenten Weg von grundlegenden Bestimmungen bis hin zur Betrachtung 
einzelner Begriffl ichkeiten des islamischen Rechts. Zum anderen umkreist es stets die 
Eigenart des islamischen Rechts, die eben nicht durch einen einfachen identifi zierenden 
und klassifi zierenden Gestus zu bestimmen ist, sondern dessen Eigenlogik eines die 
Kategorien wechselnden und Themen stichwortartig verknüpfenden mäandernden Dis-
kurses – auch durch L.s Übersetzung längerer Passagen aus der islamischen Rechtslite-
ratur – anschaulich wird. 

Scharnierkapitel sind sicherlich das dritte und das fünfte Kap. : Das dritte Kap. wid-
met sich der Struktur der Rechtswerke und erläutert den zentralen Begriff der „Verket-
tung“. Dieser bedeutet, dass „Begleitumstände, die sich um ein Objekt anordnen […] 
[immer; T. Sp. ] wieder zu neuen Objekten führen. All dies führt zu Gesamtobjekten, 
die wiederum narrativ zum Ausdruck kommen und immer offen für neue Anschlüsse 
sind“ (43). So stehen „all diese Auffassungen der unterschiedlichen Autoren […] auf 
einer Ebene, bilden […] eine reale Mannigfaltigkeit gleich zu wertender Auffassungen, 
aus denen sich Fluchtlinien entwickeln, neue Verkettungen möglich werden, wenn der 
Kommentar abwägt und eine Auffassung für diejenige erklärt, die vorzuziehen sei“ (44). 
Nicht von ungefähr erinnert diese Charakterisierung stark an die Eigenart des talmudi-
schen Diskurses. Auf der Grundlage dieses Begriffs skizziert L. sehr hilfreich auch die 
charakteristischen Textgattungen des Rechtsdiskurses: Kommentar, Zusammenfassun-
gen und Begriffsdefi nitionen, die er nicht (nur) als synthetisierende, sondern – entgegen 
der gängigen Einschätzung – vor allem auch als innovatorische Leistung beurteilt. 

Das fünfte Kap. unternimmt einen Gesamtblick auf den Rechtsdiskurs und zeigt seine 
Übergänge, Parallelen und Eigenart zum theologischen Diskurs. Das Kapitel ist für ei-
nen theologisch interessierten Leser in besonderer Weise interessant, denn gerade hier 
umreißt L., der sich ironisch von den „Geistjägern“ (7), die nach dem „Geist des islami-
schen Rechts“ forschen, abgrenzt, das hinter den einzelnen rechtsmethodischen Fragen 
liegende theologische Weltbild des islamischen Rechts. 

Die theologische Grundlegung reicht bis in das umfangreichste, sechste Kap. hinein, 
das „Texte, Absichten und Techniken“ vorstellt. In ihm wird zunächst die Stellung der 
Vernunft diskutiert und dann L.s hilfreiche Unterscheidung zwischen einem wortwört-
lichen Literalismus (der oberfl ächlich oft mit dem islamischen Recht verbunden wird) 
und einem „textuellen Empirismus“ erläutert, der den Bezug auf kanonische Texte zwar 
für unumgänglich hält, aber gerade hierin neue Fluchtlinien und Flexibilität freisetzt. 
Schließlich sollte der theologisch interessierte Leser unbedingt die Überlegungen zum 
Verhältnis von göttlicher und menschlicher Intentionalität zur Kenntnis nehmen – und 
sodann entscheiden, ob er den differenzierten Ausführungen zu einzelnen Diskursele-
menten des Rechtsdiskurses folgen will. Kennenlernen würde der geduldige Leser tat-
sächlich absolut grundlegende Diskussionen im islamischen Recht: von der Etablierung 
des Analogieschlusses als Konsequenz des textuellen Empirismus über fl exibilisierende 
Strategien innerhalb eines etablierten kanonischen Rechtsschuldiskurses durch „Rechts-
kniffe“, „Gutdünken“ und „erleichternde Regelungen“ bis hin zu der Diskussion um 
Rechtsziele und Nutzen als orientierende Perspektiven der Rechtsauslegung – eine ge-
wisse Frustrationstoleranz angesichts des nicht immer leicht zu durchschauenden Dis-
kurses der islamischen Gelehrten und des gelehrten Islamwissenschaftlers vorausgesetzt. 

Vorbereitet sind diese Kapitel durch eine auch für sich lesbare und dem Laien gut 
verständliche straffe Darstellung der Geschichte des islamischen Rechts (Kap.4) und 
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durch wichtige Begritffsunterscheidungen (Kap.1 und Dıie differenzierende Kraft der
Argumentatıon zeıgt siıch 1n der wichtigen Unterscheidung zwıschen SAYLd als Vo

Menschen nıemals allz erfassender vöttlicher Ordnung, Ag als „Diskussionspro-
der muslımıschen Rechtsgelehrten“ (16)’ die ber mehr als 1L1UI rechtliche Argu-

mentatıonen umfassen, und „relig1Ööses Recht“ als konkrete Rechtssetzungen (Kap
In Bezug aut das relig1Ööse Recht führt csodann dıe paradox anmutende Begritfsbil-
dung eıner „relıg1Ös fundıerten/begründeten Sikularıtät“ e1n, zeıgen, A4SSs das
iıslamısche Recht 1n cse1ner tradıtionellen Form nıcht Ww1e oft unterstellt das VESAMLE
ındıyıduelle und vesellschaftliche Leben eıner totalısıerenden, unmıiıttelbar relıg1Ös be-
yründeten und unverinderlichen Logıik unterwirtt. Vielmehr bringt diese provokatıv-
anachroniıstisch vewählte Formulierung eın Doppeltes 1n den Blick Einerseıits oeründet
der Rechtsdiskurs 1n unumstöfßlicher eonomıe SOWI1e 1n (1m Laufe der e1t etablier-
ter) unhıntergehbarer Normatıivıtät VO Koran und Sunna. Dennoch 1St. andererseılts der
Gelehrte, der Recht auslegt und spricht, 1n keiner Welse 1LL1UI eın Sprachrohr vöttlich-
leg1islatıver Eindeutigkeıit. Der Rechtsdiskurs gvehorcht vielmehr eıner weltliıchen FEıgen-
logık, deren Krniterien systematisch-exegetische Korrektheit, breite Quellenkenntnis
SOW1e textkrıitische Fähigkeiten Ssind. Das ıslamısche Recht 1St. SOMmıIt posıtıves Recht auf
relıg1öser Grundlage) der muslımıschen Gemeinnschatt ZUF Regelung ıhrer Angelegen-
heiten und wırd als colches uch intens1ıv reflektiert. In diesem Sınne oreifen 1mM tradıtı-
onellen Recht vöttliıcher Nomos und menschlich normatıves Handeln ıneınander.

Das abschliefßßende Äsjebte Kap analysıert We1 beruühmten Kategorien der islamıschen
Rechtswissenschaftft: dıe Urteilsbildung des Rechtsgelehrten (ıetihäad) und die Nachah-
IHULLS (taqglid), und siıch mıiıt e1ıner iıslamwıssenschaftliıchen Grundannahme AUS -

eiınander: In der Geschichte des islamıschen Rechts habe elıne Entwicklung VO der
treien Urteilsbildung der Anfangszeıt bıs hın ZUF cklerotischen Erstarrung und reflex1-
onslosen Nachahmung der Rechtsschulen das SORCNANNLE „Schließen des Tors des
1Stıhad“) stattgefunden. In den Jhdtn. danach S e1 die Rechtswissenschaft 1n haarspalter1-
scher Unproduktivıtät verfangen veblieben, bıs die reformerısche Bewegung des Mo-
ern1ısmus 4 dem Jhdt die Rückkehr ZU. eıgenen Urteil dıe „Offnung des Tores
des ıStiıhad“) als quası ıslamıscher Ausgang AUS der celbstverschuldeten Unmündigkeıt
vefordert hätte. L.s DAahlzZCS Werk stellt diese Perspektive aut den Kopf: Weder Se1 die
etablierte Rechtsmethodologie unproduktiv noch habe einftachhın eınen Übergang
VOo. ftreıen Urteil ZU cklavıschen Gehorsam gegenüber den 1er etablierten Rechts-
schulen vegeben. Vielmehr 1St. taqlıd, die Nachahmung, be1 wesentlich Komplexıtäts-
reduktion, überhaupt elıne Basıs der Rechtsdiskussion und der „Rechtssicherheıit“
(1 89) ermöglıchen, und annn LICUC „Verkettungen“ aut der Basıs der normatıven Bın-
dung elıne Rechtsschule herzustellen. Und schliefßlich edeute der Modernismus
keine Befreiung, sondern taktısch elıne Zerstörung klassısch gepflegter Pluralıtät
Yunsten e1nNes Furors der Eindeutigkeıit, der Kodifizierung und der Homogenisijerung.
Diesen Paukenschlag e1ıner Kampfansage lıebgewordene ıslamwıssenschaftliche
Paradıgmen, dıe mıiıt dem oft zıtlerten Munsteraner Islamwissenschaftler Thomas
Bauer teilt, unterfüttert 1n diesem abschließenden Kap mıiıt eıner ausführlichen De-
monstratiıon der interpretatorischen Komplexıität tradıtıoneller Rechtswissenschatt.

Der 7zweıte Schwerpunkt des etzten Kap lıegt darın, die coz1ale Dımension des Z611-
tralen Begriffs der „Verkettung“ aufzuzeıgen. Diente bisher dazu, die Vielfalt der AÄAn-
schlussmöglichkeıt ınnerhalb e1nes Diskurses zeıgen und das iıslamısche Recht VOo.  -
seınem Stigma der Erstarrung befreien, analysıert abschliefßßend die „Verket-
tung“ VOo.  - Personen der Personengruppen. uch die Beziehung VOo.  - Rechtsschulen,
Rechtsgelehrten und „Rechtsbelehrten“ 1St. keine Beziehung VO Entsche1id und Gehor-
Sl sondern verlangt aut beiden Seiten hermeneutische und interpretatıve Fähigkeıiten.

Ist derart der Grundautbau skizzıert, 111055 11L die Leıistung des Buches e1yens
herausgestellt werden. Krıitisch IA I1  b vorab die banale Feststellung aufßern, A4SSs die
vewählte Umeschnrnıift des Arabıschen („eıne vereintachte Fassung der 1mM englıschen
Sprachraum üblichen“ 1239]) höchstens Aazu dienen könnte, den Leser die Mühen der
Rechtsgelehrten schmerzhaft nachempfinden lassen; W dıe arabischen Begriffe
kennt, wırd S1e mıiıt etwWas Mühe wıedererkennen, W S1e nıcht kennt, wırd S1e uch
nıcht kennenlernen. uch manche FEıgenarten 1mM Satzbau, Uneinhbheitlichkeiten 1n der
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durch wichtige Begriffsunterscheidungen (Kap.1 und 2): Die differenzierende Kraft der 
Argumentation zeigt sich in der wichtigen Unterscheidung zwischen šarī‘a als vom 
Menschen niemals ganz zu erfassender göttlicher Ordnung, fi qh als „Diskussionspro-
zesse der muslimischen Rechtsgelehrten“ (16), die aber mehr als nur rechtliche Argu-
mentationen umfassen, und „religiöses Recht“ als konkrete Rechtssetzungen (Kap.1). 
In Bezug auf das religiöse Recht führt L. sodann die paradox anmutende Begriffsbil-
dung einer „religiös fundierten/begründeten Säkularität“ ein, um zu zeigen, dass das 
islamische Recht in seiner traditionellen Form nicht – wie oft unterstellt – das gesamte 
individuelle und gesellschaftliche Leben einer totalisierenden, unmittelbar religiös be-
gründeten und unveränderlichen Logik unterwirft. Vielmehr bringt diese provokativ-
anachronistisch gewählte Formulierung ein Doppeltes in den Blick: Einerseits gründet 
der Rechtsdiskurs in unumstößlicher Theonomie sowie in (im Laufe der Zeit etablier-
ter) unhintergehbarer Normativität von Koran und Sunna. Dennoch ist andererseits der 
Gelehrte, der Recht auslegt und spricht, in keiner Weise nur ein Sprachrohr göttlich-
legislativer Eindeutigkeit. Der Rechtsdiskurs gehorcht vielmehr einer weltlichen Eigen-
logik, deren Kriterien systematisch-exegetische Korrektheit, breite Quellenkenntnis 
sowie textkritische Fähigkeiten sind. Das islamische Recht ist somit positives Recht (auf 
religiöser Grundlage) der muslimischen Gemeinschaft zur Regelung ihrer Angelegen-
heiten und wird als solches auch intensiv refl ektiert. In diesem Sinne greifen im traditi-
onellen Recht göttlicher Nomos und menschlich normatives Handeln ineinander. 

Das abschließende siebte Kap. analysiert zwei berühmten Kategorien der islamischen 
Rechtswissenschaft: die Urteilsbildung des Rechtsgelehrten (iğtihād) und die Nachah-
mung (taqlīd), und setzt sich so mit einer islamwissenschaftlichen Grundannahme aus-
einander: In der Geschichte des islamischen Rechts habe eine Entwicklung von der 
freien Urteilsbildung der Anfangszeit bis hin zur sklerotischen Erstarrung und refl exi-
onslosen Nachahmung der Rechtsschulen (das sogenannte „Schließen des Tors des 
iğtihād“) stattgefunden. In den Jhdtn. danach sei die Rechtswissenschaft in haarspalteri-
scher Unproduktivität verfangen geblieben, bis die reformerische Bewegung des Mo-
dernismus ab dem 19. Jhdt. die Rückkehr zum eigenen Urteil (die „Öffnung des Tores 
des iğtihād“) als quasi islamischer Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit 
gefordert hätte. L.s ganzes Werk stellt diese Perspektive auf den Kopf: Weder sei die 
etablierte Rechtsmethodologie unproduktiv noch habe es einfachhin einen Übergang 
vom freien Urteil zum sklavischen Gehorsam gegenüber den vier etablierten Rechts-
schulen gegeben. Vielmehr ist taqlīd, die Nachahmung, bei L. wesentlich Komplexitäts-
reduktion, um überhaupt eine Basis der Rechtsdiskussion und der „Rechtssicherheit“ 
(189) zu ermöglichen, und dann neue „Verkettungen“ auf der Basis der normativen Bin-
dung an eine Rechtsschule herzustellen. Und schließlich bedeute der Modernismus 
keine Befreiung, sondern faktisch eine Zerstörung klassisch gepfl egter Pluralität zu-
gunsten eines Furors der Eindeutigkeit, der Kodifi zierung und der Homogenisierung. 
Diesen Paukenschlag einer Kampfansage gegen liebgewordene islamwissenschaftliche 
Paradigmen, die L. mit dem oft zitierten Münsteraner Islamwissenschaftler Thomas 
Bauer teilt, unterfüttert er in diesem abschließenden Kap. mit einer ausführlichen De-
monstration der interpretatorischen Komplexität traditioneller Rechtswissenschaft. 

Der zweite Schwerpunkt des letzten Kap. s liegt darin, die soziale Dimension des zen-
tralen Begriffs der „Verkettung“ aufzuzeigen. Diente er bisher dazu, die Vielfalt der An-
schlussmöglichkeit innerhalb eines Diskurses zu zeigen und so das islamische Recht von 
seinem Stigma der Erstarrung zu befreien, so analysiert L. abschließend die „Verket-
tung“ von Personen oder Personengruppen. Auch die Beziehung von Rechtsschulen, 
Rechtsgelehrten und „Rechtsbelehrten“ ist keine Beziehung von Entscheid und Gehor-
sam, sondern verlangt auf beiden Seiten hermeneutische und interpretative Fähigkeiten. 

Ist derart der Grundaufbau skizziert, so muss nun die Leistung des Buches eigens 
herausgestellt werden. Kritisch mag man vorab die banale Feststellung äußern, dass die 
gewählte Umschrift des Arabischen („eine vereinfachte Fassung der im englischen 
Sprachraum üblichen“ [239]) höchstens dazu dienen könnte, den Leser die Mühen der 
Rechtsgelehrten schmerzhaft nachempfi nden zu lassen; wer die arabischen Begriffe 
kennt, wird sie mit etwas Mühe wiedererkennen, wer sie nicht kennt, wird sie auch 
nicht kennenlernen. Auch manche Eigenarten im Satzbau, Uneinheitlichkeiten in der 
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Zitierweise und Zwischenüberschriften, die 1L1UI den ersten kleinen Abschnıiıtt e1nes Ka-
pıtels betreffen, lassen pedantısche Leser unzufrieden zurück.

Zu unterstreichen 1St. ber die ınhaltlıche Orıiginalıtät dieses Buches, die I1  b 1n Yrel
Fragen fassen kann: Was erbringt die Analyse anhand der postmodernen Begrifflich-
keıit? Worin lıegt der eıyene Beitrag 1 Hınblick aut ıslamwıssenschaftliche Forschung?
Und W A kann eın katholischer Theologe AUS dieser Lektüre lernen?

Bezüglıch der postmodernen Analyseinstrumente IA I1la  H AMAFT dıe idı0synkrati-
cche Redeweise VOo.  - „Falte  «C und „Rhizom“ mıt eınem skeptischen Stirnrunzeln ZUF
Kenntnis nehmen, doch das Verdienst L.s 1St. CD dem tradıtionellen Denken nıcht LLUI 1mM
(jestus der Überwindung begegnen. Seiner Darstellung gelingt tatsächlich, dıe
Logıik des Rechtsdiskurses 1n Analogıe postmodernem Denken einsichtig
chen: Plausıbel wırd die hohe sprachtheoretische Sens1bilıtät der iıslamıschen Tradıtion
mıiıt cstark zeichentheoretisch Oorlentlierten Auffassungen und Überlegungen. Nachvoll-
zıiehbar wırd die talmudisches Denken eriınnernde Entgrenzung der Textgestalt:
Diese Texte sınd keine abgeschlossenen Schriften 7zwıischen WEe1 Buchdeckeln, sondern
sıch vervielfachende Diskurse Vo Kkommentar und Superkommentar, dıe nıcht einftach
1n „Orıiginaltext“ und „Anmerkungen“ aufzulösen sSind Nachdenkenswert 1St. die POSLT-
moderne Privilegierung des Synchronen, die vehement das diachron-lineare Den-
ken der Moderne antrıtt. Und zumındest als Gegengewicht eıner klıscheehaften
Wahrnehmung des Islam 1St. die leıtende Unterstellung VOo.  - Pluralitätsfreundlichkeit
und Ambiguitätstoleranz anregend, die 1 Lob der islamıschen Pluralıtät durchaus Po-
lemik, rigiden Entscheidungswillen und uch Gewalt nıcht ausblendet. Es wırd sens1bel

beachten se1N, diese andere Wahrnehmung des Islam nıcht ihrerseılts wıeder eınem
Klischee werden lassen; dankbarerweise verzichtet Ja uch weıtestgehend auf kul-
turskeptische Apercus ZuUuUrFr Tradıtion der westlichen Moderne.

Islamwıssenschaftlich 1St. das Werk L.s gleichsam die Bodenhaftung Thomas Bau-
CI ven1alem, ber nıcht durch allzu yrofße Präzıisıon behindertem Werk „Kultur der
Ambiguität“ VO 701 Beide Autoren, dıe ıhren Arb eitsschwerpunkt 1n der bısher eher
ungeliebten nachformatıven Epoche nach dem 11 Jhdt. haben, sind sıch e1nN1e, die VOo.  -

ıhnen festgestellten Vorurtelle des bisherigen ıslamwıssenschaftlichen Maınstreams
durch „eıne andere Geschichte des Islam“ unterlauten. L.sS Arbeıt, die AMAFT 1n ıhrem
Anspruch e1ne rechtssystematische und keine rechtshistorische 1St, hinterfragt VOozxI allem
die bısherige ıslamwıssenschaftliche Geschichtsschreibung: Keineswegs habe die schon
1n der Anfangszeit verankerte Rechtsergründung „schon bald den Kontakt ZUF csoz1alen
Realıtät verloren“ 234) Keinestfalls Se1 die Bındung e1ne Rechtsschule (taglid) als
reine Erstarrung und „sklavıscher Gehorsam“ deuten. Jedentalls sind die etablierten
Formen rechtsmethodologischen Denkens, dıe bıs Zur Moderne ber Hunderte VOo.  -

Jahren den Rechtsdiskurs mıiıt pragen, realıtätsferne f  art DOUTY f  Aart. Und der Modernıiıs-
II1LUS, der e1ne e1t lang das lebste und veschätzteste Objekt ıslamwıssenschaftlicher
Forschung WAal, 1St. für W1e für andere Islamwıssenschaftler uch keineswegs 1L1UI

eın Autbruch ALUS verkrusteten csoz1alen Institutionen und erstarrtem Denken ZUZUNSICH
eıner treien intellektuellen Indıyidualität. Auf selinem Negativsaldo cstehen eben uch dıe
Zerstörung tradıtıoneller Pluralıtät und etablierter interpretatorischer Verfahren SOWI1e
die heute 1n ıhrer bedrückenden Präsenz offensıichtlich werdenden Tendenzen ZuUuUrFr Ho-
mogen1sıerung und Kodifizierung iıslamıschen Glaubens. Diese, einmal mehr die Fr-
kenntnis 1n L.s Untersuchung, 1St. keine Folge ausgebliebener Modernisıierung, sondern
umgekehrt VO e1ıner dıe Moderne verichteten islamıschen Moderne.

Damıt wırd die Bedeutung uch für christliche Theologie deutlich, die angesichts e1-
11C5 csowohl VOo. Thema als uch der Methodik nıcht theologischen Werkes 1L1UI iındırekt
se1n kann. Es lıegt auf der Hand, A4SSs christliche Theologen ALUS L.s Untersuchung 1n
allgemeıiner Hınsıcht Sens1bilıtät vegenüber der Logıik und Andersheıt tradıtioneller
Wissensdiskurse lernen können. Dıie Problematık der Indıvidualisierung und De-Insti1-
tutionalısıerung des Tradıtionsbezugs verade uch durch elıne siıch tradıtıonalıstisch
vebärdende ftundamentale Religiosität 1St. Ja nıcht alleın eın Problem der iıslamıschen
Welt. Präzıiser ber welst L.sS Buch neben schönen angedeuteten Differenzierungen
zwischen iıslamıschem und christlichem Verständnıs der Intentionalıtät und neben SE1-
11  H Überlegungen e1ıner „relıg1ösen Sikularıtät“— iındırekt auf die komplexe Suche
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Zitierweise und Zwischenüberschriften, die nur den ersten kleinen Abschnitt eines Ka-
pitels betreffen, lassen pedantische Leser unzufrieden zurück.

Zu unterstreichen ist aber die inhaltliche Originalität dieses Buches, die man in drei 
Fragen fassen kann: Was erbringt die Analyse anhand der postmodernen Begriffl ich-
keit? Worin liegt der eigene Beitrag im Hinblick auf islamwissenschaftliche Forschung? 
Und was kann ein katholischer Theologe aus dieser Lektüre lernen? 

Bezüglich der postmodernen Analyseinstrumente mag man zwar die idiosynkrati-
sche Redeweise von „Falte“ und „Rhizom“ mit einem skeptischen Stirnrunzeln zur 
Kenntnis nehmen, doch das Verdienst L.s ist es, dem traditionellen Denken nicht nur im 
Gestus der Überwindung zu begegnen. Seiner Darstellung gelingt es tatsächlich, die 
Logik des Rechtsdiskurses in Analogie zu postmodernem Denken einsichtig zu ma-
chen: Plausibel wird die hohe sprachtheoretische Sensibilität der islamischen Tradition 
mit stark zeichentheoretisch orientierten Auffassungen und Überlegungen. Nachvoll-
ziehbar wird die an talmudisches Denken erinnernde Entgrenzung der Textgestalt: 
Diese Texte sind keine abgeschlossenen Schriften zwischen zwei Buchdeckeln, sondern 
sich vervielfachende Diskurse von Kommentar und Superkommentar, die nicht einfach 
in „Originaltext“ und „Anmerkungen“ aufzulösen sind. Nachdenkenswert ist die post-
moderne Privilegierung des Synchronen, die vehement gegen das diachron-lineare Den-
ken der Moderne antritt. Und zumindest als Gegengewicht zu einer klischeehaften 
Wahrnehmung des Islam ist die leitende Unterstellung von Pluralitätsfreundlichkeit 
und Ambiguitätstoleranz anregend, die im Lob der islamischen Pluralität durchaus Po-
lemik, rigiden Entscheidungswillen und auch Gewalt nicht ausblendet. Es wird sensibel 
zu beachten sein, diese andere Wahrnehmung des Islam nicht ihrerseits wieder zu einem 
Klischee werden zu lassen; dankbarerweise verzichtet L. ja auch weitestgehend auf kul-
turskeptische Aperçus zur Tradition der westlichen Moderne. 

Islamwissenschaftlich ist das Werk L.s gleichsam die Bodenhaftung zu Thomas Bau-
ers genialem, aber nicht durch allzu große Präzision behindertem Werk „Kultur der 
Ambiguität“ von 2011. Beide Autoren, die ihren Arbeitsschwerpunkt in der bisher eher 
ungeliebten nachformativen Epoche nach dem 11. Jhdt. haben, sind sich einig, die von 
ihnen festgestellten Vorurteile des bisherigen islamwissenschaftlichen Mainstreams 
durch „eine andere Geschichte des Islam“ zu unterlaufen. L.s Arbeit, die zwar in ihrem 
Anspruch eine rechtssystematische und keine rechtshistorische ist, hinterfragt vor allem 
die bisherige islamwissenschaftliche Geschichtsschreibung: Keineswegs habe die schon 
in der Anfangszeit verankerte Rechtsergründung „schon bald den Kontakt zur sozialen 
Realität verloren“ (234). Keinesfalls sei die Bindung an eine Rechtsschule (taqlīd) als 
reine Erstarrung und „sklavischer Gehorsam“ zu deuten. Jedenfalls sind die etablierten 
Formen rechtsmethodologischen Denkens, die bis zur Moderne über Hunderte von 
Jahren den Rechtsdiskurs mit prägen, realitätsferne l’art pour l’art. Und der Modernis-
mus, der eine Zeit lang das liebste und geschätzteste Objekt islamwissenschaftlicher 
Forschung war, ist für L. – wie für andere Islamwissenschaftler auch – keineswegs nur 
ein Aufbruch aus verkrusteten sozialen Institutionen und erstarrtem Denken zugunsten 
einer freien intellektuellen Individualität. Auf seinem Negativsaldo stehen eben auch die 
Zerstörung traditioneller Pluralität und etablierter interpretatorischer Verfahren sowie 
die heute in ihrer bedrückenden Präsenz offensichtlich werdenden Tendenzen zur Ho-
mogenisierung und Kodifi zierung islamischen Glaubens. Diese, so einmal mehr die Er-
kenntnis in L.s Untersuchung, ist keine Folge ausgebliebener Modernisierung, sondern 
umgekehrt von einer gegen die Moderne gerichteten islamischen Moderne. 

Damit wird die Bedeutung auch für christliche Theologie deutlich, die angesichts ei-
nes sowohl vom Thema als auch der Methodik nicht theologischen Werkes nur indirekt 
sein kann. Es liegt auf der Hand, dass christliche Theologen aus L.s Untersuchung in 
allgemeiner Hinsicht Sensibilität gegenüber der Logik und Andersheit traditioneller 
Wissensdiskurse lernen können. Die Problematik der Individualisierung und De-Insti-
tutionalisierung des Traditionsbezugs – gerade auch durch eine sich traditionalistisch 
gebärdende fundamentale Religiosität – ist ja nicht allein ein Problem der islamischen 
Welt. Präziser aber weist L.s Buch – neben schönen angedeuteten Differenzierungen 
zwischen islamischem und christlichem Verständnis der Intentionalität und neben sei-
nen Überlegungen zu einer „religiösen Säkularität“– indirekt auf die komplexe Suche 
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nach den richtigen Gesprächspartnern eıner interrel1g1Ös interessierten Theologie hın
SO zeıgt L.sS Untersuchung implızıt auf, A4SSs das Gegenüber des iıslamıschen Rechtsden-
kens nıcht unbedingt elıne chrıistliche Theologıe des Rechts 1ST, Ww1e elıne vorschnelle VC1I-

yleichende Perspektive nahelegt. Denn 1n se1iner postmodern angeleiteten Analyse veht
Ja wesentlich die OUOrganısatıon VOo.  - Wissensdiskursen. Vielleicht Iso ware der

Gesprächspartner nıcht ber den Inhalt, sondern ber die Form des Diskurses
chen. Und damıt käme ber die postmodern reinterpretierte ıslamısche Rechtsdiskus-
S10N die scholastıische Disputation 1n den Blick, die bısher (wenn überhaupt) LLUI als
Gesprächspartner e1ıner iıslamıschen systematischen Theologie des kalam), wahrge-
UIMLILMLECIL wurde. Vielleicht ber haben sıch Thomas VOo.  - Aquın und die fugahä, die
Rechtsgelehrten, mehr x  I1, als I1  b meınt. Christlicherseits erlaubte dieses UL C-
wöhnliche Gegenüber ann umgekehrt elıne LICUC postmoderne Wertschätzung des
möglicherweise cehr mıiıt klassıh z1ierender Systematık und metaphysischer Geschlos-
senheıt ıdentihzierten scholastıschen Denkens Wer weıl6. Sıcher 1St. ber: Angesichts
der entstehenden theologischen Fragen dürfte Rüdiger Lohlker annn uch cse1ne FEın-
schätzung, die Theologie erschöpfe siıch 1n Aussagen „der Islam 1St. und SO (237),
noch einmal ub erdenken. SPECKER 5. ]

KEISSMEIER, JOHANN ]’ Sexueller Missbrauch IM bhirchlichen Strafrecht. Verfahren /Zu-
ständıgkeıten Straten. Eıne Handreichung. Innsbruck: Tyrolıia 20172 124 S’ ISBEBN
4/78-3-/707272-_23146-0

Sexueller Missbrauch durch Kleriker stellt eınen cschweren Eingriff 1n dıe Persönlich-
keitsrechte Junger Menschen dar mıiıt oft lebenslangen Schäden. Darüber hınaus sind
das Ansehen der Kırche und die Glaubwürdigkeit ıhrer Verkündigung 1n hohem Mai{ie
betroffen. Anlıegen der vorliegenden Arbeıt 1St. CD aufzuzeigen, welche Normierungen

se1tens des unıversalkırchlichen Gesetzgebers diesbezüglich oibt und mıiıt welchen
Fragen sıch eın kırchenrechtliches Stratverfahren beschäftigen hat.

Das vorliegende Buch hat cechs (gröfßere und kleinere) Kapitel. Im ersten Kap (Sınn
und 7Zweck VO Kirchenstrafen, 1 5—  —_ kann siıch der Autor aut C ALL. 1341 stutzen, der

tormuliert: „Der Ordınarıus hat dafür SOI SCLIL A4SSs der Gerichts- der der Verwal-
ZUF Verhängung der Feststellung VOo.  - Straten 1L1UI annn beschrıitten wiırd,

WCCI1I1 erkannt hat, A4SSs weder durch brüderliche Ermahnung noch durch VerweIls
noch durch andere Wege des pastoralen Bemühens eın Argern1s hinreichend behoben,
die Gerechtigkeit wıederhergestellt und der Täter vebessert werden kann.  «C Natürlich
sınd dıe reparatıo scandalı, die yestitutıo ıu stitiae und die emendatıo Yel 1L1UI allgemeıne
Überschriften, die 1mM Einzelfall erst noch ausbuchstabiert werden mussen. Somıit hat
der Ordinarıus eınen vewıssen Ermessensspielraum.

Im zweıten Kap (Strafrechtstatbestand, — werden die entsprechenden Normen
1n1mM und 1mM „5acramentorum Sanctıtatıs Tutela“ VO 30
Aprıl 7001 dargestellt. War der noch relatıv ausführlich vgl die Al

enthält der 4 3 LLUI noch den C ALl 1 395 Nachdem 1n das Konku-
bınat angesprochen wurde, heißt 1n „Eın Kleriker, der siıch auf andere Welse -
I1 das cechste Gebot des Dekalogs vertehlt hat, soll, WCCI1I1 näamlıch dıe Ötratftat mıiıt
Gewalt, durch Drohungen, Öffentlich der eınem Mınderjährigen sechzehn
Jahren begangen hat, mıiıt verechten Straten belegt werden, vegebenenfalls dıe Entlas-
SULLZ ALUS dem Klerikerstand nıcht ausgenommen.“ Mıt dem Sacramentorum ANC-
tAtISs Tutela (30.04.2001) erlhe{fß Papst Johannes Paul IL Normen, die den Schutz der
Heılıgkeit der Sakramente, iınsbesondere des Sakramentes der Eucharıistie und der Bulße,
SOW1e den Schutz jener betreffen, die 1n der Nachfolge Christı 1n besonderer Welse ZuUuUrFr

Einhaltung des sechsten Gebotes verpflichtet Ssind. Über acht Jahre nach Promulgatiıon
des Sacramentorum Sanctıtatis Tutela hıelt 111a  H se1tens der Kongregation für die
Glaubenslehre für angebracht, e1ne Überarbeitung der CNANNIEN Normen vorzuneh-
IL1LCIL. Der LICUC ext tragt die Überschrnift Normae de QrAaDLONLOUS delictis und 1St. verof-
tentlıcht 111} AASN 107 419— 4531 Zusammentassen: umschreıibt Reifßmeier den
sexuellen Missbrauch Mınderjähriger durch eınen Kleriker 1n rel Punkten vgl 35

Es 111U55 siıch eınen 1mM aufßeren Bereich teststellbharen Verstofß e1nes Klerikers 1
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nach den richtigen Gesprächspartnern einer interreligiös interessierten Theologie hin. 
So zeigt L.s Untersuchung implizit auf, dass das Gegenüber des islamischen Rechtsden-
kens nicht unbedi ngt eine christliche Theologie des Rechts ist, wie eine vorschnelle ver-
gleichende Perspektive nahelegt. Denn in seiner postmodern angeleiteten Analyse geht 
es ja wesentlich um die Organisation von Wissensdiskursen. Vielleicht also wäre der 
Gesprächspartner nicht über den Inhalt, sondern über die Form des Diskurses zu su-
chen. Und damit käme über die postmodern reinterpretierte islamische Rechtsdiskus-
sion die scholastische Disputation in den Blick, die bisher (wenn überhaupt) nur als 
Gesprächspartner einer islamischen systematischen Theologie (des kalām), wahrge-
nommen wurde. Vielleicht aber haben sich Thomas von Aquin und die fuqahā, die 
Rechtsgelehrten, mehr zu sagen, als man meint. Christlicherseits erlaubte dieses unge-
wöhnliche Gegenüber dann umgekehrt eine neue – postmoderne – Wertschätzung des 
möglicherweise zu sehr mit klassifi zierender Systematik und metaphysischer Geschlos-
senheit identifi zierten scholastischen Denkens. Wer weiß. Sicher ist aber: Angesichts 
der so entstehenden theologischen Fragen dürfte Rüdiger Lohlker dann auch seine Ein-
schätzung, die Theologie erschöpfe sich in Aussagen „der Islam ist so und so“ (237), 
noch einmal überdenken. T. Specker S. J.

Reissmeier, Johann J., Sexueller Missbrauch im kirchlichen Strafrecht. Verfahren – Zu-
ständigkeiten – Strafen. Eine Handreichung. Innsbruck: Tyrolia 2012. 124 S., ISBN 
978-3-7022-3146-0. 

Sexueller Mi ssbrauch durch Kleriker stellt einen schweren Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte junger Menschen dar – mit oft lebenslangen Schäden. Darüber hinaus sind 
das Ansehen der Kirche und die Glaubwürdigkeit ihrer Verkündigung in hohem Maße 
betroffen. Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, aufzuzeigen, welche Normierungen 
es seitens des universalkirchlichen Gesetzgebers diesbezüglich gibt und mit welchen 
Fragen sich ein kirchenrechtliches Strafverfahren zu beschäftigen hat. 

Das vorliegende Buch hat sechs (größere und kleinere) Kapitel. Im ersten Kap. (Sinn 
und Zweck von Kirchenstrafen, 13–16) kann sich der Autor auf can. 1341 stützen, der 
so formuliert: „Der Ordinarius hat dafür zu sorgen, dass der Gerichts- oder der Verwal-
tungsweg zur Verhängung oder Feststellung von Strafen nur dann beschritten wird, 
wenn er erkannt hat, dass weder durch brüderliche Ermahnung noch durch Verweis 
noch durch andere Wege des pastoralen Bemühens ein Ärgernis hinreichend behoben, 
die Gerechtigkeit wiederhergestellt und der Täter gebessert werden kann.“ Natürlich 
sind die reparatio scandali, die restitutio iustitiae und die emendatio rei nur allgemeine 
Überschriften, die im Einzelfall erst noch ausbuchstabiert werden müssen. Somit hat 
der Ordinarius einen gewissen Ermessensspielraum.

 Im zweiten Kap. (Strafrechtstatbestand, 17– 42) werden die entsprechenden Normen 
im CIC/1917, im CIC/1983 und im MP „Sacramentorum Sanctitatis Tutela“ vom 30. 
April 2001 dargestellt. War der CIC/1917 noch relativ ausführlich (vgl. die cc. 2357–
2359), so enthält der CIC/1983 nur noch den can. 1395 § 2. Nachdem in § 1 das Konku-
binat angesprochen wurde, heißt es in § 2: „Ein Kleriker, der sich auf andere Weise ge-
gen das sechste Gebot des Dekalogs verfehlt hat, soll, wenn nämlich er die Straftat mit 
Gewalt, durch Drohungen, öffentlich oder an einem Minderjährigen unter sechzehn 
Jahren begangen hat, mit gerechten Strafen belegt werden, gegebenenfalls die Entlas-
sung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen.“ Mit dem MP Sacramentorum Sanc-
titatis Tutela (30.04.2001) erließ Papst Johannes Paul II. Normen, die den Schutz der 
Heiligkeit der Sakramente, insbesondere des Sakramentes der Eucharistie und der Buße, 
sowie den Schutz jener betreffen, die in der Nachfolge Christi in besonderer Weise zur 
Einhaltung des sechsten Gebotes verpfl ichtet sind. Über acht Jahre nach Promulgation 
des MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela hielt man es seitens der Kongregation für die 
Glaubenslehre für angebracht, eine Überarbeitung der genannten Normen vorzuneh-
men. Der neue Text trägt die Überschrift Normae de gravioribus delictis und ist veröf-
fentlicht in: AAS 102 (2010) 419– 431. Zusammenfassend umschreibt Reißmeier den 
sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch einen Kleriker in drei Punkten (vgl. 35 f.): 
1. Es muss sich um einen im äußeren Bereich feststellbaren Verstoß eines Klerikers im 6. 


